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öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
 
Satzung der Stadt Gladbeck über die Erhebung von Elt ernbeiträgen für die Nutzung 
außerunterrichtlicher Angebote der offenen Ganztagss chule in der Primarstufe 
 
Begründung:  
(ggf. zusätzlich) 
 
 
 
Die Vorlage wird nachgereicht. 
 
Anmerkung: 
 
Gemäß § 9 Abs. 3 des Schulgesetzes NRW vom 15.02.2005 in der Fassung der Änderung 
vom 24.06.2008 in Verbindung mit dem Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend 
und Kinder vom 12.02.2003 (Zuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher An-
gebote offener Ganztagsschulen im Primarbereich) kann der Schulträger bzw. der öffentli-
che Jugendhilfeträger einen Elternbeitrag bis zur Höhe von 150 € pro Monat pro Kind er-
heben und einziehen. Die Erhebung von Elternbeiträgen richtet sich ab dem 01.08.2008 
nach § 5 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsge-
setz – KiBiz). 
 
Ziel ist es, einen einkommensabhängigen und sozial gestaffelten Elternbeitrag einheitlich 
für alle Angebote offener Ganztagsschulen im Primarbereich an den städtischen Schulen 
zum Beginn des Schuljahres 2009/10 (01.08.2009) zu erheben. 
 
Die Festsetzung und Einziehung der Elternbeiträge durch den Schul- bzw. öffentlichen 
Jugendhilfeträger entspricht der gängigen Praxis in den Kommunen.  
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine ⌧

  
folgende  
 
Ergebnisrechnung 
 
Ertrag €   Aufwand € 
      
einmalig    einmalig  
jährlich    jährlich  
      
    darin enthalten:  
    Personalaufwand  
    Sach- und  

 Dienstleistungen   
 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 
 
Einzahlung €   Auszahlung € 
      
einmalig    einmalig  
jährlich    jährlich  
      
darin enthalten:      
Zuschüsse      
Beiträge Dritter      
 
Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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 Der Bürgermeister 

i.V. 
 
 
 
 
 
Rainer Weichelt 
-Beigeordneter- 
 

 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
⌧ Schul-Ausschusses 
� Rates 
� Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


